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Gegen Schwarzpeter- und Nullsummenspiele 
Argumentarium zur Revision des AVIG zu Handen der Mitglieder  

Das Büro der Städteinitiative Sozialpolitik empfiehlt, die Revision des AVIG 

abzulehnen. Die rein finanzpolitisch motivierte Revision hätte massive 

Auswirkungen auf die Städte. Die Kürzung von Höhe und Dauer der Taggelder 

und die Ausdehnung der Wartefrist tragen nicht zur Bekämpfung der 

Arbeitslosigkeit bei, sondern verlagern Kosten auf Städte und Kantone, indem 

Langzeitarbeitslose und junge Erwachsene in die Sozialhilfe gedrängt werden.   

Die Städte sind Experten für soziale Fragen, und sie sind die 

Hauptleidtragenden von Kostenverschiebungen an die Sozialhilfe. Die 

vorgeschlagene vierte Revision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes ist 

gemäss unseren Erfahrungen mit Integration wenig erfolgversprechend und führt 

nur zu einer weiteren Kostenverschiebung auf die unteren Ebenen. Die 

Städteinitiative Sozialpolitik wehrt sich gegen dieses Schwarzpeter- und 

Nullsummenspiel und lehnt die Revision des AVIG ab.  

Die Arbeitslosenversicherung muss dringend saniert werden. Die Erhöhung des 

Beitragsatzes um 0.2% ist daher ein wichtiger und richtiger Schritt. Hingegen 

sind die Leistungskürzungen im Endeffekt keine Einsparungen, sondern nur 

Verschiebungen von Kosten an die Sozialhilfe. Der Grundauftrag der ALV ist die 

Integration in den Arbeitsmarkt. Dem widerspricht es, eine immer grössere Zahl 

von Arbeitslosen von den Leistungen auszuschliessen und sie damit sich selbst 

oder 

 

wenn sie kein Vermögen haben 

 

der Sozialhilfe zu überlassen. 

Widersprüchlich ist auch, dass der Bund gleichzeitig eine nationale Strategie zur 

Bekämpfung der Armut lancieren und die interinstitutionelle Zusammenarbeit 

(IIZ) verbessern will.  

Keine Sanierung der ALV auf Kosten der Sozialhilfe 

Selbst bei einer Annahme der Revision bleibt die Verschuldung der ALV 

bestehen, laut Berechnungen des seco während rund 14 Jahren. Damit sind 

weitere Sanierungsmassnahmen absehbar. Die Lasten werden den Städten und 

Kantonen zugeschoben: Die Kürzung von Höhe und Dauer der Taggelder und 

die Ausdehnung der Wartefrist tragen nicht zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 

bei, sondern führen dazu, dass vermehrt die Sozialhilfe die Kosten der 

Existenzsicherung übernehmen muss.  

Die Revision will arbeitslose Personen mit Druck schneller in die Arbeitswelt 

integrieren. Aus Sicht der Städte, die über grosse Erfahrung mit 

Arbeitsintegration verfügen, ist dies eine Illusion: Der Arbeitsmarkt ist, 
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insbesondere in der aktuellen Wirtschaftslage, gar nicht in der Lage, alle 

Stellensuchenden aufzunehmen. Wenn die ALV ihre Leistungen einschränkt, 

wird die Sozialhilfe die Existenzsicherung der Betroffenen übernehmen müssen. 

Der Bund hat errechnet, dass der Sozialhilfe, Kantonen und Gemeinden 

aufgrund der Revision Zusatzkosten in der Höhe von etwa 100 Mio. Franken 

entstehen. Die Sozialdirektorenkonferenz (SODK) rechnet mit noch höheren 

jährlichen Mehrbelastungen für Kantone und Gemeinden von zwischen 137 und 

236 Mio. Franken.  

Unerwünschte Verdrängungen, verzögerter Berufseinstieg 

Die Revision will gut ausgebildete junge Menschen nach ihrem Abschluss in 

Jobs drängen, die nicht ihren Qualifikationen entsprechen. Das ist 

kontraproduktiv, weil sie dort andere Risikogruppen verdrängen. Die Zahl der 

Beschäftigten erhöht sich dadurch nicht, aber gleichzeitig wird der Berufseinstieg 

von Ausbildungsabgängerinnen und -abgängern zusätzlich erschwert. Dass der 

Staat viel Geld in Bildung und Ausbildung investiert, um die frisch Ausgebildeten 

dann beim Einstieg in ihren Beruf zu behindern, macht volkswirtschaftlich keinen 

Sinn.  

Für eine konstruktive Zusammenarbeit 

Der Verlauf dieser Revision 

 

von den Arbeiten in der Verwaltung bis zum 

politischen Prozess in Stände- und Nationalrat 

 

zeigt deutlich, wie kurzfristig 

und einseitig der Bund sozialpolitisch agiert: Es geht ausschliesslich um 

Finanzierungsfragen. Die Städte setzen sich für ein verbessertes 

Zusammenspiel des gesamten Systems der Sozialen Sicherheit ein. Der Bund 

könnte etwa bei der Arbeitsintegration relativ einfach Fortschritte erzielen. Eine 

bessere Zusammenarbeit von ALV, IV und Sozialhilfe ist notwendig. Die 

Städteinitiative Sozialpolitik widersetzt sich einem rein finanzpolitisch motivierten 

und nicht beschäftigungswirksamen Abschieben sozialer Lasten auf die Kantone 

und Gemeinden und lehnt die AVIG-Revision deshalb. Auch der Vorstand des 

SSV hat die Nein-Parole beschlossen.     
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